
Den Weg, den Horst Lenz vom Kammermit-
glied zum Präsidenten der Ingenieurkammer 
nahm, ist dabei recht ungewöhnlich. Für all 
seine Ämter – Fachgruppenvorstand, Kam-
mervorstand, Vizepräsident und Präsident – 
hatte er sich nicht selbst beworben, sondern 
wurde von anderen Kammermitgliedern um 
eine Kandidatur gebeten. Doch einmal im 
Amt, gab er immer 100 Prozent und bemühte 
sich um positive Veränderungen. Seine Kan-
didatur zum Kammerpräsidenten verknüpfte 
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THEMEN

Herzlichen Glückwunsch

Kammerpräsident Horst Lenz wird 60 Jahre
Seit über 30 Jahren ist der Präsident der Inge-
nieurkammer Rheinland-Pfalz, Dr.-Ing. Horst 
Lenz, als Ingenieur tätig. Voller Tatendrang 
lebt und arbeitet er nach dem Motto „Jedes 
neue Projekt ist ein Herzensprojekt“. Anläss-
lich seines 60. Geburtstages blicken wir auf 
die Person hinter dem Präsidentenamt.  
 
Seine ersten Gehversuche im Ingenieur-
bereich machte Lenz bereits im Alter von 
sechs Jahren. Sein Vater arbeitete selbst als 
Ingenieur und nahm seinen Sohn hin und 
wieder mit auf die Baustelle. Mit einem 
Leuchten in den Augen erzählte er, wie toll 
es war, mit seinem Vater auf einem Bagger 
zu sitzen und mitfahren zu können. Mit 16 
Jahren durfte er dann auch aktiv mithel-
fen und Vermessungsarbeiten vornehmen. 
Diese Zeit mit seinem Vater und die Arbeit 
auf der Baustelle haben ihn so sehr geprägt 
und fasziniert, dass er sich für den Ingeni-
eurberuf entschieden hat.

Nach einem erfolgreichen Stu-
dium des Bauingenieurwesens 
an der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aa-
chen, nahm Lenz eine Arbeit 
im Unternehmen seines Vaters 
auf. Während sich der Student 
Horst Lenz aber hauptsächlich 
mit den Themen Statik und 
Massivbau beschäftigt hatte, 
sah die Arbeitswelt eine ande-
re Tätigkeit für ihn vor. In das 
Thema „Abwasser“ sei er sozu-
sagen „reingerutscht“. Mit dem 
ersten richtigen Auftrag, kam 
dann auch gleichzeitig eine 
große Verantwortung für den 
damaligen Berufseinsteiger. 
Schla�ose Nächte bereitete 
ihm seinerzeit eine komplette 
Ortskanalisation mit Kanälen, 
Straßen und Kläranlagen.

Nach dieser Erfahrung und vielen weiteren 
Projekten kann er heute allen Berufsan-
fängern den Rat mitgeben, immer gut zu-
zuhören. Zu Beginn einer Laufbahn fehlen 
Berufserfahrungen, die man aber ausglei-
chen kann, indem man aufmerksam ist und 
Ratschläge von erfolgreichen Mitarbeitern 
befolgt.

Diese Erkenntnis beherzigte Lenz auch bei 
seinen zukünftigen Projekten. Dazu zählten 
unter anderem einige Ersterschließungen, 
die Lenz als besonders spannend empfand. 
So etwas sei für kleinere Orte, aber auch 
für Ingenieure ein Riesenprojekt, denn es 
biete viele Gestaltungsmöglichkeiten und 
komme nur einmal in 50 Jahren vor. Solche 
Ersterschließungen würden heutzutage nur 
noch selten durchgeführt. Stattdessen ste-
hen Kanalsanierungen oder Kläranlagensa-
nierungen auf dem Tagesprogramm der 
Ingenieure, wobei Lenz dabei keine großen 
Unterschiede macht. Für ihn ist das aktu-
elle Projekt das schönste. Diese Meinung 
vertritt der Präsident der Ingenieurkammer 
seit nunmehr 30 Jahren. 

Horst Lenz wurde 
1957 in Winter-
s p e l t - E l c h e rat h 
geboren, er ist 
verheiratet und 
hat zwei Söhne. Er 
studierte Bauinge-
nieurwesen an der 
Rheinisch-West-
fälischen Tech-

nischen Hochschule Aachen, machte 
seinen Diplomabschluss 1986 und 
schloss 2002 seine Promotion ab. 1995 
übernahm Lenz seine ersten Führungs-
positionen in der Landes-Ingenieurkam-
mer als Fachgruppenvorstand. Seitdem 
vertritt Lenz die Interessen der rhein-
land-pfälzischen Ingenieure bei der Bun-
deskammer. 2001 wurde er Vorsitzender 
der Fachgruppe, bevor er drei Jahre spä-
ter zum Kammervorstand ernannt wur-
de. Seine Wahl zum Vizepräsidenten der 
Ingenieurkammer erfolgte 2007. Zum 
Präsidenten wurde er 2010 gewählt.  

Julia Klöckner (Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, 2.v.r.), 
Hans-Ulrich Kammeyer (Präsident der Bundesingenieurkammer, l.) 
und Martin Böhme (Geschäftsführer der Ingenieurkammer Rhein-
land-Pfalz, r.) gratulierten dem Kammerpräsidenten Dr. Horst Lenz 
(Mitte, mit seiner Frau Ute) zum 60. Geburtstag.
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er beispielsweise mit dem Ziel, ein neues Inge-
nieurkammergesetz (IngKaG) zum Schutz der 
Berufsbezeichnungen im Ingenieurwesen zu 
realisieren. Bereits ein Jahr nach seinem Amts-
antritt 2010 wurde das Gesetz verabschiedet 
und ist für Lenz ein Meilenstein in seinem 
beru�ichen Werdegang. Dadurch hat Rhein-
land-Pfalz seiner Meinung nach das moderns-
te Ingenieurkammergesetz in ganz Deutsch-
land. Der Einsatz für diese Neuregelung habe 
sich voll und ganz gelohnt.

Über die Zukunft des Ingenieurberufs 
macht sich der Kammerpräsident keine Sor-
gen. Ingenieure würden immer gebraucht 
werden. Auch bei der Digitalisierung sieht 
er für seinen Berufszweig keine negativen 
Konsequenzen. Vielmehr würden sich da-
durch viele neue Möglichkeiten erö�nen. 
Das größte Problem sieht Dr. Lenz beim 
Fachkräftemangel. An verschiedenen Fron-
ten kämpft er einerseits für den Nachwuchs 
im Ingenieurwesen und andererseits für die 

Qualität der Ingenieurausbildung. Diese 
dürfe nicht weiter schwinden, nur um In-
genieure schneller in den Beruf zu bringen. 
Junge Leute müssen begeistert werden, ge-
nau wie der sechsjährige Horst Lenz damals.

Ihr Martin Böhme 
Geschäftsführer

Aus gegebenem Anlass wünschte sich 
Kammerpräsident Dr.-Ing. Horst Lenz Spen-
den statt Geschenke. Das Projekt „sauberes 
Trinkwasser in Kamerun“ mit seinem regio-
nalen Ursprung bei den Stadtwerken in Trier 
lag ihm dabei besonders am Herzen. 

Der „Verein zur Förderung der Trinkwas-
serversorgung in Kamerun e.V.“ wurde 
im November 2011 von Mitarbeitern der 
Stadtwerke Trier (Abteilung Wasserwerk) 
gegründet. Bis auf wenige Mitglieder sind 
die meisten auch Angestellte der Stadtwer-
ke Trier. Die Idee zu dem Projekt und dem 
Verein entstand im Zuge der Modernisie-
rung / Erweiterung des Wasserwerks Irsch. 
Die Anlage in Kamerun besteht aus drei 
Druck�ltern mit einer Leistung von jeweils 
10 m³/h, mit vorgeschalteter hydraulisch 

geregelter Flockung und Desinfektion mit-
tels Chlortabletten (ebenfalls hydraulisch 
geregelt) im Anschluss an die Filtration. Die 
Anlage bereitet Wasser aus einem aufge-
stauten Bach-/Flusslauf mit einem Vordruck 
von ca. 6 bar auf. Der Betrieb der Anlage er-
folgt ohne Hilfsenergie, ebenso wie die Ver-
teilung des Wassers im Stadtnetz.

Das Wasser aus der Anlage kann an meh-
reren ö�entlichen Zapfstellen von der Be-
völkerung genutzt werden, verschiedene 
ö�entliche Einrichtungen (Schulen, Kran-
kenstationen, Kinderheime, etc.) haben 
auch einen festen Hausanschluss. Diese 
Form der Trinkwasserversorgung stellt für 
die betro�enen Einwohner von Bamenda 
eine enorme Verbesserung der Lebensqua-
lität dar.

Die Spendenaktion anlässlich des 60. Ge-
burtstages des Kammerpräsidenten Horst 
Lenz brachte über 7400,00 Euro von zahlrei-
chen Gratulanten zusammen.

Wenn Sie ebenfalls für sauberes Trinkwasser 
in Kamerun spenden möchten, geben Sie 
gerne im Verwendungszweck: Trinkwasser 
Kamerun – Geburtstag Horst Lenz an. Die 
Kontoverbindung lautet: Sparkasse Trier, 
IBAN: DE82 5855 0130 0001 0422 33. Für 
eine Spendenquittung geben Sie bitte Ihre 
Adresse an. (in einen Kasten)

Weitere Informationen unter: www.trink-
wasser-kamerun.com.

Sauberes Trinkwasser in Kamerun

Die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz stellt 
ihren Mitgliedern Musterverträge zur Ver-
fügung, die ab sofort unter www.ing-rlp.
de → Service → Arbeitshilfen abrufbar 
sind. Seit dem 01.01.2018 ist das neue Bau-
vertragsrecht in Kraft. Deshalb war es erfor-
derlich, die bisherigen Verträge an die Neu-
regelungen anzupassen. Erstmals hat der 
Gesetzgeber Regelungen für Architekten- 
und Ingenieurverträge in das Werkvertrags-
recht aufgenommen. Die Neuregelungen 
sind stark vom europäischen Verbraucher-
schutzrecht geprägt. Die nachstehenden 
Hinweise sind in der Neufassung der Mus-
terverträge berücksichtigt. 

1. Ziel�ndungsphase
a) Grundsätzliches
Damit will der Gesetzgeber den Fällen Rech-
nung tragen, in denen sich der Bauherr 
– häu�g ein Verbraucher – mit eher vagen 
Vorstellungen von dem zu planenden Objekt 

an den Architekten oder Ingenieur wendet. 
Der Gesetzgeber unterstellt, dass überwie-
gend bei Vertragsschluss eine Einigung über 
die wesentlichen Planungs- und Überwa-
chungsziele fehlt, weil der Auftraggeber 
noch keine Vorstellungen über das konkrete 
Projekt hat. Dies kann sich sowohl auf den 
Zweck des Vorhabens als auch auf seine Aus-
gestaltung beziehen. Zur Ermittlung der Auf-
traggeberwünsche soll der Ingenieur einen 
Fragenkatalog erstellen, in dem die Wünsche 
und Vorstellungen des Auftraggebers fest-
gehalten werden. Auf dieser Basis soll dann 
eine Planungsgrundlage erstellt werden, 
in der die o�enen Planungs- und Überwa-
chungsziele ermittelt werden. Es handelt 
sich somit nicht um die eigentliche Planung, 
sondern um eine Grundlage, auf der die 
Planung aufbauen soll, die sogenannte Leis-
tungsphase Null. Allerdings dürften Abgren-
zungsprobleme vorprogrammiert sein. Es 
wird wohl denknotwendigerweise für eine 

sichere Planungsgrundlage gerade im Leis-
tungsbild Ingenieurbauwerke erforderlich 
sein, Teilleistungen aus den Leistungsphasen 
1 und 2 zu erbringen. 

b) Abgrenzungsprobleme
Abgrenzungsprobleme können auch auf-
treten, wenn zwar einige, aber nicht alle 
wesentlichen Ziele im Rahmen der Ziel-
�ndungsphase festgelegt werden. Welche 
Ziele festzulegen sind, lässt sich der Geset-
zesbegründung nämlich nicht entnehmen. 
Die Gesetzesbegründung nennt als „we-
sentlich“ z.B. die Art des Daches und die 
Anzahl der Geschosse, was vermuten lässt, 
dass man sich hier wohl an Architektenleis-
tungen orientiert hat. Aus den Beispielen 
lässt sich aber schließen, dass „wesentlich“ 
alle Ziele sein dürften, die Bestandteile der 
Planung betre�en, welche für die Vollstän-
digkeit des Objektes von Bedeutung sind. 
Ohne belastbare Vorgaben wird abzuwar-

Neues Bauvertragsrecht

Service: Anpassung der Musterverträge
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ten sein, wie sich die Rechtsprechung hierzu 
entwickelt. Obwohl die Regelung vor allem 
den Verbraucherschutz im Fokus hatte, ist 
nach derzeitiger Rechtslage zu empfehlen, 
jedem Vertrag ausnahmslos eine Ziel�n-
dungsphase vorzuschalten. Der Gesetzge-
ber spricht zwar bezüglich des Umfangs in 
der Gesetzesbegründung von ersten Skiz-
zen und einer Beschreibung des Vorhabens, 
auf denen die Planung aufbauen kann (BT-
Drs. 18/8486 S. 67). Ob dies ausreichend ist 
für oftmals komplexe Ingenieurbauwerke 
eine Entscheidungsgrundlage zu scha�en, 
muss im Einzelfall geprüft werden. 

c) Kosteneinschätzung
Die sogenannte Kosteneinschätzung soll 
dem Auftraggeber eine grobe Einschät-
zung für seine Finanzierung ermöglichen. 
Es handelt sich dabei nicht um eine Kosten-
schätzung nach DIN 276 sondern um einen 
groben Kostenrahmen. Wie verbindlich 
dieser sein soll, bedarf einer vertraglichen 
Regelung.

d) Vergütung
Auch über die Vergütung der Ziel�ndungs-
phase gibt das Gesetz keine Auskunft. So-
weit es sich nur um besondere Leistungen 
zur Leistungsphase 1 handelt, wäre die Ver-
gütung frei vereinbar. 

e) Sonderkündigungsrecht
Über das gesetzliche Sonderkündigungs-
recht muss belehrt werden. 
Wichtig: Die Unterrichtung kann nicht spä-
ter nachgeholt werden (BT-Drs. 18/8486 S. 
69). Wird sie nicht ordnungsgemäß und zur 
richtigen Zeit erklärt, dürfte das Sonderkün-
digungsrecht auch noch in späteren Leis-
tungsphasen bestehen. Gegenüber dem 
dann geltend gemachten Vergütungsan-
spruch könnte der Auftraggeber einwen-
den, dass dieser bei ordnungsgemäßer und 
rechtzeitiger Unterrichtung nicht entstan-
den wäre.

f) Genehmigung
Stimmt der Auftraggeber der ihm vorge-
legten Planungsgrundlage und der Kosten-

einschätzung zu, ist damit die Ziel�ndungs-
phase abgeschlossen.
Nicht geklärt ist der Fall, dass der Auftrag-
geber zwar grundsätzlich, aber mit Än-
derungsvorbehalten dem Ergebnis der 
Ziel�ndungsphase zustimmt. Ob dann 
eine Genehmigung erfolgt ist oder der 
Auftraggeber noch in einer späteren Phase 
den Vertrag kündigen kann, ist o�en. Dem-
entsprechend soll der Ingenieur auf einer 
de�nitiven Erklärung des Auftraggebers 
bestehen. Das Gesetz räumt auch ihm die 
Möglichkeit ein, falls sich der Auftraggeber 
nicht oder nicht ordnungsgemäß erklärt, 
eine Frist zu setzen und mit Ablauf der Frist 
den Vertrag seinerseits zu kündigen. 

2. Bezüglich der weiteren Neuregelun-
gen ist insbesondere hervorzuheben:

a) Abnahme
Es bleibt bei der Verp�ichtung zur förmli-
chen Abnahme.
Nach § 640 Abs. 2 BGB gilt ein Werk aber 
auch dann als abgenommen, wenn der In-
genieur dem Auftraggeber nach Fertigstel-
lung des Werkes eine angemessene Frist zur 
Abnahme gesetzt hat und der Auftraggeber 
die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist 
unter Angabe mindestens eines Mangels 
verweigert hat.

b) Gesamtschuldnerische Haftung
Will der Auftraggeber den Ingenieur wegen 
eines Überwachungsfehlers in Anspruch 
nehmen, der zu einem Mangel an Bauwerk 
geführt hat, muss er zuvor den Unterneh-
mer zur Mängelbeseitigung au�ordern. Der 
Ingenieur ist berechtigt, die Leistung zu 
verweigern, wenn der Auftraggeber nicht 
den Nachweis führen kann, dass er den Un-
ternehmer erfolglos zur Mängelbeseitigung 
aufgeführt hat. Eine direkte Inanspruchnah-
me des Ingenieurs ist aber möglich, wenn 
der Mangel auf einem Planungsfehler be-
ruht.

c) Anordnungsrecht des Auftraggebers
Der Auftraggeber hat nach § 650 b BGB 
das Recht Änderungen des Werkerfolges 

bzw. Änderungen die zur Erreichung des 
vereinbarten Werkerfolges notwendig sind, 
einseitig anzuordnen. Der Ingenieur ist in 
diesem Fall verp�ichtet, ein Angebot über 
die Mehr- bzw. Mindervergütung zu erstel-
len und dem Auftraggeber zu übermitteln. 
Die Parteien sollen sich dann über die zu-
sätzlichen Honoraransprüche einigen. Wird 
eine solche Einigung nicht erzielt, kann der 
Auftraggeber trotzdem die Änderungen 
anordnen, es sei denn sie sind dem Inge-
nieur nicht zumutbar. Als Ausgleich für das 
einseitige Anordnungsrecht steht dem In-
genieur ein Anspruch auf Abschlagszahlun-
gen entsprechend dem Angebot über die 
zusätzlichen Honorare in Höhe von 80 % zu. 
Dem Auftraggeber ist, da er sich mit dem 
Ingenieur nicht über das zusätzliche Hono-
rar geeinigt hat, der Einwand, die Honorar-
berechnung sei nichtzutre�end oder nicht 
angemessen, verwehrt.
Durch diese Regelung wird gewährleistet, 
dass der Ingenieur anders als in der VOB B 
in § 2 Abs. 5 und Abs. 6 geregelt nicht ver-
p�ichtet ist, vom Auftraggeber geforderte 
geänderte oder zusätzliche Leistungen zu-
nächst ohne Vergütung zu erbringen, nur 
weil sich der Auftraggeber mit der vorge-
schlagenen Mehrkostenvergütung nicht 
einverstanden erklärt.

Auch zu allen weiteren Gesetzesänderun-
gen, die hier nicht im Einzelnen angespro-
chen sind, wurden die Vertragsregelungen 
angepasst.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Recht-
sprechung und die Kommentarliteratur zu 
den dargestellten Problemen entwickeln 
wird. Wir werden fortlaufend berichten

gez. Dr. Dr. Stefanie Theis LL.M.
Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht
Fachanwältin für Vergaberecht 
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Vergaberecht

Neue Schwellenwerte ab 01.01.2018
Am 18.12.2017 wurden die (EU) Durchfüh-
rungsverordnungen verö�entlicht. Mit Wir-
kung zum 01.01.2018 gelten folgende neue 
Schwellenwerte:

•   für Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
Oberer und Oberster Bundesbehörden: 
144.000 € (bisher 135.000 €) 

•   für Liefer- und Dienstleistungsaufträ-

ge sonstiger ö�entlicher Auftraggeber: 
221.000 € (bisher 209.000 €) 

•   für Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
von Sektorenauftraggebern: 443.000 € 
(bisher 418.000 €)

•   für Bauaufträge: 5.548.000 € (bisher 
5.225.000 €)

•   für Konzessionsvergaben: 5.548.000 € 
(bisher 5.225.000 €).

Eine weitere Umsetzung dieser Regelungen 
war nicht erforderlich, da die deutschen Ver-
gabeverordnungen direkt auf die EU-Vor-
schriften verweisen.

Dr. Dr. Stefanie Theis LL.M.
Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht
Fachanwältin für Vergaberecht

Ein seit über 50 Jahren erfolgreich am 
Rheinland-Pfälzischen Markt etabliertes Ar-
chitektur- und Ingenieurbüro bietet seinen 
Bauherren umfassende Architektur- und In-
genieurleistungen aller Leistungsbereiche 
des Hochbaus an.

Neueste Marktentwicklungen, sich schlag-
kräftig gegen vordrängende, immer größer 
werdende Unternehmenseinheiten durch-
setzen zu müssen, lassen den Büroinhaber 

über den Tellerrand blicken und strate-
gisch-zukunftsorientierte Möglichkeiten 
anvisieren. 

Ziel soll es sein, ein regionales Büro mit ähn-
lichen Leistungsschwerpunkten und einer 
ähnlichen Mannschaftsstärke von ca. 3-10 
Mitarbeitern ins bestehende Unterneh-
men zu integrieren, als neue Einheit den 
über Jahrzehnte gewachsenen und treuen 
Kundenstamm weiterhin kompetent zu be-

treuen, sowie die hervorragenden Auftrags-
potentiale, eingespielte Mitarbeiter und lo-
kalen Präsenzen in der Zukunft zu sichern. 

Erkennen Sie sich wieder und wollen Ihr Büro 
in gute Hände übergeben? Dann melden Sie 
sich jederzeit gerne mit der Chi�re: r1337 bei 
der Dr.-Ing. Preißing AG: Tel.: 07152/ 926188 
– 0, Mail: k.jaensch@preissing.de.

Regionale Schlagkraft

Erfolgreiche Fortführung Ihres Büros

Recht

Vollzug des Bauproduktenrechts
Aufgrund des neuen EuGH-Urteils dürfen 
an europäisch harmonisierte, CE-gekenn-
zeichnete Bauprodukte keine zusätzlichen 
nationalen Anforderungen gestellt werden 
(siehe www.ing-rlp.de, Newsmeldung vom 
18.08.2017). Folglich muss langfristig das 
deutsche Regelungssystem der Landesbau-
ordnungen angepasst werden.  Über das 
CE-Zeichen hinausgehende zusätzliche na-
tionale ö�entlich-rechtliche Anforderungen 
dürfen nicht gestellt werden. 

Kurzfristig bringt das betre�ende EuGH-Ur-
teil Folgendes mit sich: 

Viele harmonisierte Bauproduktnormen 
weisen Mängel und Lücken auf. Bis zum 
Inkrafttreten der zu ändernden Landesbau-
ordnung und der neuen normkonkretisie-
renden Verwaltungsvorschrift wird noch 
einige Zeit vergehen. 

Deswegen hat die Kommission mit der Ein-
stellung des Vertragsverletzungsverfahrens 
im Juli 2017 akzeptiert, dass für den Über-
gang freiwillige nationale Systeme zum Lü-
ckenschluss bei mangelhaften harmonisier-
ten Normen eingeführt werden. Dies wird 
vorwiegend über Europäische Technische 

Bewertungen (ETA) oder über Leistungs-
angaben auf Grundlage einer technischen 
Dokumentation des Herstellers erfolgen. 
Ziel ist es, mit diesen Systemen auch in der 
Übergangszeit sicher bauen zu können.

Wie dieser Lückenschluss praktisch aussehen 
kann, zeigt die Prioritätenliste – Ausgewählte 
verwendungsspezi�sche Leistungsanforde-
rungen zur Erfüllung der Bauwerksanforde-
rungen. Sie �nden die Prioritätenliste sowie 
das Vollzugsschreiben des Ministeriums der 
Finanzen Rheinland-Pfalz im Internet unter 
www.ing-rlp.de.

IHK Koblenz 

Austausch über verkehrspolitische Themen
Am 28.11.2017 trafen sich Vertreter der In-
genieurkammer Rheinland-Pfalz bei der Fa. 
Böhmer Automotive in Steinebach/Sieg, um 
mit Vertretern der IHK Koblenz über ver-
kehrspolitische Themen zu diskutieren. 

Die verkehrstechnische Anbindung des 
nördlichsten Landkreises in Rheinland-Pfalz, 

Altenkirchen, ist extrem schlecht. Mit der 
Kampagne „Anschluss Zukunft“ versucht 
man seit Jahren, diesen Missstand zu behe-
ben. Eine Konzeption für den Ausbau der B 8 
/ B 414 zum Lückenschluss des Gesamtkor-
ridors zwischen den Autobahnen A 3 und 
A 45 liegt vor, die Planungen gehen jedoch 
nur äußerst schleppend voran. Ursächlich 

hierfür wird seitens des Wirtschaftsministe-
riums immer wieder das fehlende Fachper-
sonal beim LBM angeführt. 

Wie in zahlreichen anderen bereits statt-
gefunden Gesprächen zur Infrastruktur-
planung, wurden die Strukturen des LBM 
erneut hinterfragt, um die zukünftig an-
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Kammer aktiv

Vertreterversammlung
Am 14. November 2017 fand die zweite Ver-
treterversammlung des letzten Jahres statt. 
Im Bericht des Präsidenten wurden aktuelle 
berufspolitische Themen zur Sprache ge-
bracht. So erläuterte Dr.-Ing. Horst Lenz die 
aktuellen Entwicklungen beim HOAI-Ver-
tragsverletzungsverfahren. Anhand ver-
schiedener Studien und Gutachten schluss-
folgerte er, dass die Chancen vor dem EUGH 
nicht schlecht stünden. Denn: Die HOAI 
sei nicht das entscheidende Hindernis bei 
der Niederlassung ausländischer Anbieter, 
sondern primär fehlende Sprach- und Fach-
kenntnisse ausländischer Berufsträger. Min-
dest- und Höchstsätze würden die Qualität 
der Planungsleistung sichern und so dem 
allgemeinen Interesse, d. h. dem Verbrau-
cherschutz dienen. 

Anhand von empirischen Daten bei der ört-
lichen Bauüberwachung von Brücken (in 
Brandenburg) sei außerdem belegbar, dass 
die Qualität bei verbindlich verordneten 
Honoraren höher sei, als bei gleichen Leis-
tungen, die frei vereinbart werden können. 

Vorliegende Versicherungsdaten belegten 
weiterhin, dass die Schadenträchtigkeit und 
die Qualitätsmängel bei Mindestsatzunter-
schreitung der Architekten-und Ingenieur-
leistungen zunähmen. 

Ein weiterer Punkt seines Berichts war die 
Unterschwellenvergabeordnung, die seit 2. 
September 2017 auf Bundesebene in Kraft 
ist. Seit 2014 gelte in Rheinland-Pfalz die 
Verwaltungsvorschrift „Ö�entliches Auf-
trags- und Bescha�ungswesen“ und die Ver-
waltungsvorschrift des Finanzministeriums 
zu § 55 LHO. In einzelnen Bundesländern 
stünde noch eine zu ändernde Landeshaus-
haltsordnung aus. Vor Anfang 2018 werde 
es aus Expertensicht jedoch keine UVgO auf 
Landesebene geben. Daher gelte hier noch 
der 1. Abschnitt der VOL/A. 

Nach Erläuterung eines Fallbeispiels infor-
mierte Dr. Lenz über die neu eingerichtete 

Honorar- und Vergabe-Informationsstelle 
(HVI) der Ingenieurkammer. Mit der HVI wol-
le er sich für die Anhebung der Qualität von 
Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, fai-
ren Wettbewerb und rechtssichere Verfah-
ren einsetzen. (Siehe Ausgabe 9/2017).

Anschließend gri� Dr. Lenz einige Punkte der 
Presse- und Ö�entlichkeitsarbeit des vergan-
genen Jahres heraus und betonte damit, dass 
durch verschiedene Aktivitäten das Ansehen 
des Berufsstandes gestärkt würde und das 
Netzwerk der Kammermitglieder auf ver-
schiedenen Ebenen weiter ausgebaut würde.

In diesem Zusammenhang stellte er das Pro-
jekt „Ingenieurkammer 2020“ zur Entwick-
lung der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz 
vor. Er bat die Vertreterversammlung um 
Zustimmung zur Verwendung eines Teils 
der Rücklage, um weitere MitarbeiterInnen 
einzustellen, neue Projekte zu planen und 
langfristig die Zahl der Mitglieder zu erhö-
hen. Die Vertreterversammlung nahm den 
Vorschlag einstimmig an.

Ebenfalls stimmte die Vertreterversamm-
lung für den Umzug in eine neue Geschäfts-
stelle, da das alte Mietverhältnis seitens des 
Vermieters gekündigt wurde und ein geeig-
netes Mietobjekt in den Bonifatiustürmen 
gefunden wurde.

Im Anschluss an den Bericht des Vorstands 
berichtete Geschäftsführer Martin Böhme zur 
Europapolitik der Bundesingenieurkammer. 

Darauf meldeten sich die einzelnen Fach-
gruppen zu Wort und berichteten aus ihren 
Fachbereichen.
Frau Katzschmann berichtete über eine 
angestrebte einheitliche BIM-Ausbildung 
sowie aus den Arbeitskreisen und Veranstal-
tungen in Berlin und warb für die Mitwir-
kung im BIM-Cluster Rheinland-Pfalz. 

Herr Miller von der Fachgruppe Kraftfahr-
zeug- und Maschinenwesen berichtete über 

die Nachwuchsprobleme in seinem Fachge-
biet aufgrund der starken Spezialisierung. 
Er hat die Absicht, Vorträge an Schulen 
und Hochschulen zu halten. Erste Kontakte 
konnte die Kammer bereits zur TH Bingen 
herstellen.

Herr Schröder von der Fachgruppe Vermes-
sung erläuterte die Absteckungsliste der 
Kammer, gab einen kurzen Überblick über 
neue Messmethoden und die Bedeutung 
von BIM für die Vermesser.

Dieses Thema beschäftigt auch die Fachgrup-
pe Verkehrswesen. Darüber hinaus berichtete 
Herr Wickert zu aktuellen Verfahren in der Ver-
gabe von Aufträgen und wie sich die Kammer 
bisher für freie Vergaben an rheinland-pfälzi-
sche Ingenieurbüros einsetzt.

Zum Abschluss berichtete Vizepräsident Dr. 
Angnes aus der Fachgruppe konstruktiver 
Ingenieurbau. Dabei ging er auf das Thema 
Fachingenieur ein, welches auf Landes- und 
Bundesebene zunehmend diskutiert wird. 
Außerdem warb er für den neuen Lehrgang 
„Weiterbildung für Tragwerksplaner“ sowie 
den in Planung be�ndlichen „Fachplaner Bau-
en im Bestand“. In diesem Zusammenhang 
stellte er Herrn Prof. Glock als Nachfolger von 
Prof. Schnell an der TU Kaiserslautern vor.

25 Teilnehmer fanden sich zur Vertreterversamm-
lung im Konferenzzentrum der Ingenieurkammer 
in Mainz ein. 

stehenden Planungsmaßnahmen für qua-
li�zierte Straßen (Kreis-, Land- und Bun-
desstraßen) wirtschaftlich und zeitnah 
abwickeln zu können. 

Die Kammervertreter konnten wieder dafür 
werben, erforderliche Planungsleistungen 
von externen freien Ingenieurbüros ausfüh-
ren zu lassen. Sowohl Kapazitäten als auch 
Fachkompetenz seien durch zahlreiche 
Ingenieurbüros in der Ingenieurkammer 
Rheinland-Pfalz vorhanden.

Außerdem planen die IHK Koblenz und die 

Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz ein ge-
meinsames Verkehrsforum, das in der zwei-
ten Jahreshälfte statt�nden soll. Hierbei 
soll die die Kampagne „Anschluss Zukunft“ 
mit dem vorgesehenen Lückenschluss zwi-
schen den Autobahnen A 3 und A 45 im 
nördlichen Rheinland-Pfalz als Aufhänger 
dienen.

Lesen Sie den vollständigen Artikel unter 
www.ing-rlp.de.

Dr.-Ing. Klaus Siekmann und
Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Scheuch

Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz 

Sie sehen von links: Christoph Böhmer (Sprecher 
der Kampagne „Anschluss Zukunft“), Dr. Holger 
Bentz (stellvertretender Bereichsleiter Standort-
politik), Wolfgang Scheuch (Vorsitzender der 
Fachgruppe Verkehr, ING-RLP), Dr. Klaus Siekmann 
(Vorstandsmitglied ING-RLP) und Oliver Rohrbach 
(Regionalgeschäftsführer IHK KO).
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Amir Welk als Ingenieur in Deutschland
Der gebürtige Iraner Amir Hossein Welk ist 
Elektro-Ingenieur. Nach langer selbstständi-
ger Tätigkeit als Inspektor und Projektleiter 
im Energieministerium, musste er 2014 aus 
seinem Heimatland �üchten, alles zurück-
lassen und in Deutschland noch einmal 
ganz von vorne anfangen. 

Der 36-Jährige musste Deutsch lernen, sei-
nen Führerschein machen und einen Job 
�nden. Doch dazu fehlte ihm zunächst die 
erforderliche Anerkennung als Diplom-In-
genieur, die er im April 2015 bei der Inge-
nieurkammer Rheinland-Pfalz beantragte. 
Die Kosten in Höhe von 200 Euro für das 
Verfahren zahlte er aus eigener Tasche und 
das ohne großen Verdienst.

Im November 2015 erhielt er die Anerken-
nung und nahm an einer vierwöchigen 
Ingenieurquali�zierung teil, die vom IQ 
Netzwerk Rheinland-Pfalz �nanziert und ge-
meinsam mit der Ingenieurkammer Rhein-
land-Pfalz sowie der Akademie der Ingeni-
eure, dem Projektpartner des IQ Netzwerkes 
Rheinland-Pfalz, durchgeführt wurde. 

Er schloss als Bester ab und lernte auf der 
Abschlussveranstaltung gleich seine heu-
tige Che�n kennen. Seit Februar 2017 ar-
beitet Amir Hossein Welk als Ingenieur im 
Ingenieurbüro für technische Gebäudeaus-
rüstung in Mannheim und ist froh und stolz, 
es gescha�t zu haben.

Lesen Sie seine Erfolgsgeschichte unter 
www.ing-rlp.de.

Copyright: Portal „Anerkennung in Deutschland“/
BIBB: Robert Funke

Berufsbezeichnung „Ingenieur“

Anerkennung ausländischer Hochschulabschlüsse
Die Anerkennung ausländischer Ingenieu-
rabschlüsse spielt auch in der Ingenieur-
kammer Rheinland-Pfalz eine zunehmend 
größere Rolle. Im Jahr 2017 erhielten ins-
gesamt 192 Antragsteller, davon 22 Frauen, 
die Genehmigung, die Berufsbezeichnung 
„Ingenieur/in“ zu führen und sich damit auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt zu bewerben. 

Die Ingenieurinnen und Ingenieure mit 
Migrationshintergrund stellten ihre Anträ-
ge aus 36 Herkunftsländern. Dabei wurden 
155 Anträge von Hochschulabsolventen aus 
NICHT-EU-Staaten bearbeitet und geneh-

migt. Die absolute Mehrheit bildeten hier 
103 Anträge aus Syrien. 

Aus den EU-Staaten wurden 37 Anträge ge-
stellt, wovon Rumänien mit 17 Anträgen und 
Polen mit 9 Anträgen die Spitzen bilden. 

Die Antragsteller haben in 18 verschiede-
nen Studienrichtungen des Ingenieurwe-
sens ihre Abschlüsse gemacht, wovon der 
Hauptanteil das Bauingenieurwesen mit 49 
Antragstellern ausmacht, gefolgt von 37 Ab-
solventen aus dem Elektroingenieurwesen 
und 30 Antragstellern aus dem Maschinen-

bau. 

Mit dem Anerkennungsverfahren engagiert 
sich die Ingenieurkammer auch gegen den 
akuten Fachkräftemangel. Die Mitarbeite-
rinnen beraten und unterstützen die An-
tragsteller bei der Zusammenstellung ihrer 
Unterlagen, geben wertvolle Tipps im Um-
gang mit den Behörden und sind Ansprech-
partner für die beru�iche Neuorientierung in 
Deutschland. Auch die freiwillige Mitglied-
schaft in der Kammer wird den Damen und 
Herren nach ihrer Anerkennung angeboten.

Erfahrungsaustausch zum Anerkennungsverfahren
Das Verfahren zur Anerkennung der Berufs-
bezeichnung Ingenieur ist nicht in jedem 
Bundesland gleich. Deshalb trafen sich die 
Kolleginnen und Kollegen aus zwölf Ingeni-
eurkammern am 13. November 2017 zum 
gemeinsamen Erfahrungsaustausch in der 
Ingenieurkammer Bremen. 

Ein zentrales Thema der Besprechung war 
die Kritik an der „Zentralstelle für auslän-
disches Bildungswesen“ (ZAB) als zentrale 
Stelle für die Bewertung ausländischer Qua-
li�kationen in Deutschland. Dorthin werden 
uneindeutige Anträge zur Weiterbearbei-
tung gesendet. Die dortige Bearbeitung 
dauert unverhältnismäßig lange (zwischen 

drei und sieben Monate) und die zum Teil 
handschriftlich verfassten Rückantworten 
entsprechen nicht den Anforderungen ei-
ner quali�zierten Stellungnahme. Die be-
teiligten Kammern einigten sich darauf, die 
jeweiligen Aufsichtsbehörden für die The-
matik zu sensibilisieren. 

Außerdem informierten sich die einzelnen 
Kammern darüber, ob sowohl elektronische 
als auch Anträge aus dem Ausland in den 
jeweiligen Geschäftsstellen angenommen 
werden. Dies wird in den Ländern sehr un-
terschiedlich behandelt. Auch die Abfrage 
nach Deutsch-Sprachkenntnissen wird je 
nach Kammergesetz abgefragt oder nicht.Erfahrungsaustausch der Kammern in Bremen
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Fort- und Weiterbildung 

Seminarprogramm Februar bis April 2018 
 

Datum Seminar Seminar-Nr. 

20.02.2018, Mainz Energetische Anforderungen nach EnEV, EEWärmeG und KfW 
kostengünstig und e�zient umsetzen

ENEV-88-E01-MZ

21.02. bis 17.10.2018, 
Kaiserslautern

Weiterbildung für Tragwerksplaner http://www.bauing.uni-kl.de/
AG-Massivbau/wft/

22.02.2018, Mainz Vertiefungsseminar Gebäudetechnik - Wärmeerzeugung, 
-verteilung und -übergabe

VSGT-02-E01-MZ

05.03.2018, Mainz Klug kontern – Abwehr unfairer rhetorischer Angri�e KLKO-02-E01-MZ

07.03.2018, Mainz Die neue Datenschutzgrundverordnung ab Mai 2018 - 
Risikominimierung und Prozessoptimierung

DSGV-06-E01-MZ

17.03.2018, Mainz Baudokumentation bei EnEV und KfW Nichtwohngebäuden BDNG-02-E01-MZ

09.04.2018, Mainz Kühler Kopf bei Kon�ikten KKBK-02-E01-MZ

20.04. bis 01.12.2018, 
Mainz

Fachplaner/-in für vorbeugenden Brandschutz –  
in Kooperation mit EIPOS

FVBS-09-000-MZ

Mitglieder der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz erhalten 25 % Teilnehmerrabatt. Weitere Informationen, Seminarinhalte sowie die Mög-
lichkeit zur Anmeldung �nden Sie unter www.ingenieurbildung-suedwest.de. Worin möchten Sie sich weiterbilden? Teilen Sie uns gerne 
Ihre Wunschthemen zum Thema Fortbildung von Ingenieuren mit. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen. 

Building Information Modeling 

Architekten und Ingenieure kooperieren bei  
BIM-Fort- und Weiterbildung
Bundesarchitektenkammer (BAK) und Bun-
desingenieurkammer (BIngK) vereinbarten 
am 23.01.2018 die Zusammenarbeit für die 
Fort- und Weiterbildung von Architekten und 
Ingenieuren im Bereich des digitalen Planens. 
„Angesichts der Vielzahl der Anbieter von 
Fortbildungen ist die Formulierung gemein-
samer Standards zur Sicherung der Qualität 
im Sinne der planenden Berufe geboten“, so 
die Präsidentin der Bundesarchitektenkam-
mer, Barbara Ettinger-Brinckmann. Der Präsi-
dent der Bundesingenieurkammer, Hans-Ull-
rich Kammeyer, wies bei der Unterzeichnung 
der Kooperationsvereinbarung darauf hin, 
dass die Planer am Anfang jedes Planungs-
prozesses stünden: „Daran wird sich auch 
durch BIM nichts ändern. Für die Generie-
rung der maßgeblichen Daten zur Erstellung 
des BIM-Modells sind nach wie vor die Planer 
verantwortlich. Die Daten für die Planung 
von Bauten und Bauwerken speisen sich zu-
dem aus verschiedenen Quellen. Umso uner-
lässlicher ist die koordinierende Funktion im 

BIM-Prozess“. Ettinger-Brinckmann betonte, 
dass Architekten und Ingenieure aus guten 
Gründen auch weiterhin an der Aufgabentei-
lung zwischen Planung und Bauausführung 
festhielten: „Das Konzept der unabhängigen 
Planung hat sich im Hinblick auf Qualität und 
Kosten bewährt. Planungsseite und Ausfüh-
rungsseite kooperieren eng und kollegial 
miteinander, müssen aber im Interesse des 
Bauherrn auch weiterhin wirtschaftlich und 
organisatorisch eigenständig bleiben.“

Die von den Architekten- und Ingenieur-
kammern deutschlandweit angebotenen 
Fortbildungsbasisseminare beruhen auf der 
buildingSMART/VDI Richtlinie 2552 Blatt 
8.1 und garantieren damit höchste Wei-
terbildungsqualität. Der nächste Schritt ist 
die Entwicklung des Curriculums für einen 
Vertiefungskurs auf Grundlage der dem-
nächst abgeschlossenen buildingSMART/
VDI Richtlinie 2552 Blatt 8.2 �.

Gemeinsame Pressemitteilung der BIngK 
und BAK vom 23. Januar 2018

Barbara Ettinger-Brinckmann (Präsidentin der 
Bundesarchitektenkammer) und Hans-Ullrich 
Kammeyer (Präsident der Bundesingenieurkam-
mer) unterzeichnen die Kooperationsvereinbarung 
zu einheitlichen Standards in der BIM-Fort- und 
Weiterbildung.
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Die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz 
trauert um ihre geschätzten Kollegen:

Viktor John aus Wittlich und Dr.-Ing. Rüdi-
ger Meiswinkel aus Enkenbach-Alsenborn

Wir sprechen allen Angehörigen unsere tiefe 
Anteilnahme aus und bewahren den Ver-
storbenen in Dankbarkeit für die Jahre der 
Zusammenarbeit ein ehrendes Andenken.

Verstorbene

Mit einem Tag des o�enen Büros feierte die 
IG Bauplan GmbH am 19.01.2018 ihr 10-jäh-
riges Firmenjubiläum.

Im November 2007 gründeten die drei Bera-
tenden Ingenieure Dr.-Ing. Robert Kautsch, 
Dr.-Ing. Christian Kohlmeyer und Dipl.-Ing. 
M.Eng. Jan Schmitt in einer Dachgeschoss-
wohnung in Kaiserslautern ihre Ingenieur-
gesellschaft. Zum reinen Ingenieurbüro 
für Tragwerksplanung kam nach nur zwei 
Jahren der Bereich Brandschutzplanung als 
zweites Standbein hinzu. 

Der Umzug in die größeren Büroräume am 
aktuellen Standort in Kaiserslautern Anfang 
2015 erwies sich im Rückblick als entschei-
dender Wachstumsimpuls, der schon knapp 
zwei Jahre später eine weitere Vergröße-
rung der Büro�ächen notwendig machte. 

Um der Entwicklung auch auf Geschäftsfüh-
rungsebene Rechnung zu tragen, stieg zu 
Beginn des Jahres 2018 mit Dipl.-Ing. M.Eng. 
Frederik Hess ein langjähriger Mitarbeiter 
als vierter geschäftsführender Gesellschaf-
ter in die Ingenieurgesellschaft ein.

Mit aktuell rund 20 engagierten Mitar-
beitern bearbeitet die IG Bauplan heute 
deutschlandweit die unterschiedlichsten 
Projekte in der Tragwerks- und Brandschutz-
planung.

Die vertrauensvolle, konstruktive und oft 
langjährige Zusammenarbeit mit Bauherrn, 
Auftraggebern, Architekten und Ingenieu-
ren spiegelte sich bei der Jubiläumsveran-
staltung auch an der großen Zahl der Besu-
cher wieder. Über 100 Projektpartner und 
Kollegen nutzten die Erö�nung für einen 
Blick hinter die Kulissen, zum Netzwerken 

und für gute Gespräche beim italienischen 
Bu�et.

Herzlichen Glückwunsch!

Volles Haus und gute Gespräche zum 10-jährigen Jubiläum

Kammervizepräsident Dr.-Ing. Uwe Angnes (m.) 
überbrachte die Grüße und Glückwünsche der In-
genieurkammer Rheinland-Pfalz an die Geschäfts-
führer von IG Bauplan Dipl.-Ing. M.Eng. Frederik 
Hess, Dr.-Ing. Robert Kautsch, Dr.-Ing. Christian 
Kohlmeyer und Dipl.-Ing. M.Eng. Jan Schmitt (v.l.)

Mitglieder

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!  
Wir gratulieren allen Mitgliedern, die im Januar und Februar Geburtstag haben und  
wünschen Ihnen Gesundheit und beru�ichen Erfolg sowie persönlich alles Gute.

30. Geburtstag  
Christian Forster M. Sc.
Dipl.-Ing. Michael Eiden
Timo Königs M. Sc.
Johannes Bieniek, B. Eng.

50. Geburtstag 
Klaus Botte
Dipl.-Ing. Björn Schädlich
Dipl.-Ing. Ines Thurley

60. Geburtstag 
Jürgen Beresheim
Markus Dollt
Edmund Heß
Dipl.-Ing. Uwe Stumpf
Lothar Jung
Petra Schillen-Heinz
Dipl.-Ing. Jörgen Kopper M. Eng.
Prof. Dr.-Ing. Lothar Kirschbauer

70. Geburtstag  
Dipl.-Ing. (FH) Heinz-Georg Ru�ert
Dipl.-Ing. (FH) Manfred Sänger
Peter Köhnen
Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Mattern
Dipl.-Ing. (FH) Dieter Helbach

75. Geburtstag 
Dipl.-Ing. (FH) Hans-Günter Sardemann

Dipl.-Ing. Friedrich Reyer
Dipl.-Ing. Hans Geiger

76. Geburtstag  
Dieter Rei�
Dipl.-Ing. Otto Pfei�er

77. Geburtstag  
Dipl.-Ing. (FH) Hans Ackermann
Dipl.-Ing. (FH) Günter Person
Dipl.-Ing. Peter Gürtler
Aloys Konrath

78. Geburtstag 
Dipl.-Ing. Leo Max
Horst Haber
Franz Egger

79. Geburtstag  
Dipl.-Ing. Rolf Kittelberger

80. Geburtstag 
Dipl.-Ing. Dietmar Spiegel

81. Geburtstag 
Dipl.-Ing. (FH) Karl-Heinz Haas
Dipl.-Ing. Christian-L. v. Kaphengst
Dipl.-Ing. (FH) Horst Stittner-Reichel
Dipl.-Ing. (FH) Karl Vogel

82. Geburtstag  
Ingenieur Horst Neuhausen
Ingenieur Walter Riegermann

84. Geburtstag 
Dipl.-Ing. Otto Rudolf Traute

85. Geburtstag  
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Witzel
Dipl.-Ing. (FH) Anton Bock

86. Geburtstag 
Dipl.-Ing. Otmar Bergmann

87. Geburtstag 
Dr. -Ing. Gerhard Björnsen

89. Geburtstag  
Dipl.-Ing. Horst Emde
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